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Benützungsreglement 

für Singsäle und Pavillon Auslikon 

 

der Gemeinde Pfäffikon ZH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Änderungen: Liegenschaftenverwaltung 

Tel.: 044 952 52 13 
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1. Allgemeine Bestimmungen 
 

Das allgemeine Benützungsreglement bildet die Grundlage für den Mietvertrag. 

 

Auf dem Schulhausplatz ist nur das Ein- und Ausladen von Gütern erlaubt. Die Park-

plätze der Schulanlagen stehen ausserhalb der Schulzeit zur Verfügung. 
 

Die Nutzung ist für private Feierlichkeiten nicht gestattet.  
 

 

2. Benützung des Singsaals und des Pavillons in Auslikon 

und des Pavillons in Auslikon 
 

1. Dem Mobiliar und den Einrichtungen ist Sorge zu tragen. 

 

2. Aufgrund der feuerpolizeilichen Vorschriften darf die maximale Personenzahl 

gemäss Bestuhlungsplänen nicht überschritten werden. Die Türen und Gänge 

sind freizuhalten. 

 

3. Das Anbringen von Nägeln, Schrauben usw. an Decken, Böden und Wänden 

ist nicht gestattet. Zur Befestigung von Dekorationen sind ausschliesslich Kleb-

streifen erlaubt. Die Dekorationen sind vor Rückgabe der Räumlichkeiten zu 

entfernen. 

 

4. Kerzen sind auf feuersichere Unterlagen zu stellen. 

 

5. Essen und Getränke dürfen nicht ausserhalb des Gebäudes konsumiert wer-

den. Es dürfen keine Flaschen oder Gläser mit ins Freie genommen werden. 

 

6. Nicht rollbare Geräte sind beim Verschieben zu tragen. 

 

7. Der Mieter ist verantwortlich, dass das Mietobjekt nach der Nutzung ordentlich 

verlassen wird. Bei Einzelbelegungen sind die gemieteten Räume in besenrei-

nem Zustand 1zu hinterlassen. Alle Abfälle sind durch den Mieter zu entsorgen. 

Nachreinigungen und Beschädigungen werden im Zuge der ordentlichen 

Reinigung notiert und gemäss Rapport nach Aufwand verrechnet. 

 

8. Fenster und Aussentüren müssen aus Lärmschutzgründen ab 22:00 Uhr ge-

schlossen sein. 

 

9. Das Gebäude ist um 22.00 Uhr zu verlassen (Schliesszeit). Die Nachtruhe ge-

mäss Polizeiverordnung der Gemeinde Pfäffikon ist einzuhalten. 

 
1 Garderoben, Singsaal gewischt und aufgeräumt, Abfallbehälter geleert, WC sauber, nähere 

Umgebung sauber. Material wird zur Verfügung gestellt. 


